
Besprechungen
der Papst für sich, wohl ber mMI1t dem Kardinalskollegi1um se1 unfehlbar?
Es 1St offensichtlich eın weıter VWeg SCWESCH VO  3 solcher Auffassung biıs hın der
vatiıkanıschen Definition der persönlıchen Unfehlbarkeit des Papstes Eınen
instruktiven Artikel ZUr Geschichte der „Artes liberales  CC bjetet M.-Th. d’ Alverny,
„Alaın de Lille la Theologıa“ 11—  9 VOrTLr allem der „Rithmus de Incar-
natıone editus magıstro Alano“z wırd Interesse finden Schließ-
lıch se1 noch hingewıesen auf die meisterliche Studie VO  —3 H.-LI Marroyu, „Saınt
Augustın l’Ange“ D_ nl  t eLtwa eine augustinische Angelologıe,
sondern eine Untersuchung über die Herkunft der völlıg „unaugustinıschen“ Legende
VO  - dem Engel, der dem faustischen Denker die renzen welst.

Der Band hat ıne wenıger strafte Stoffgliederung. Unter dem Obertitel
„Rencontres des Relıgions“ sind sechs religionsgeschichtliche Studien VO:  } /.-A
Cuttat, Arnaldez, des Places ıl zusammengefafßßt. Fünt weıtere Artikel
handeln von der „Erkenntnis Gottes”, darunter Borne, „Preuve de Dıeu e

Diıeu“ (85—092), un: de Solages, „Les PTCUVCS teilhardiennes de
Diıeu“ D_ Es folgen sechs Beıiträge Zu „Geheimnıis Christi“, AUS denen
VOT allem der Artikel VO  - Fessard über die „Religiöse und kosmische Schau
Teilhard de Chardins“ hervorgehoben sel. Dıe cht Studien dem Obertitel
„Methodes Programmes“ un: dıe früher schon erwähnte Bibliographie des
Jubilars 7— beschließen die „Melanges“. Bacht, SAl

Ecclesiıia. Beıträge ZUY Konstitutzon „Uber dıe Kırche“ des aweıiten atı-
hkanıschen Konzıls. Hrsg. VO  am} Baraunda Deutsche Ausgabe besorgt von

O. Semmelroth SS J.G.Gerhartz SC und H. Vorgrimler. Bände Gr. 80
(629 604 5.) Freiburg Basel Wıen, Herder Frankfurt Maın, Knecht
1966 Subskr. Je
Es andelt siıch hıer 1ın Sammelwerk, dem utoren iıhnen

Konzilsväter und viele Konzilstheologen beigetragen haben Dıie weıl Bände
sınd in dreı Teile gegliedert.

Im Teıil (L, 23—194) werden geschichtliche und theologische Grundlagen aufge-
zeigt. Es ist das Werden der Konstitution AUS den Erneuerungsbewegungen in
logie un: Seelsorge dargestellt das Rıngen den jetzıgen ext die Arbeitsweıise
autf dem Konzıil Geıist, Grundeinstellung und Eıgenart der Konstitution
das eCuc Selbstverständnis der Kirche Aaus dıesen Voraussetzungen und schließlich
welcher Verbindlichkeitsgrad dieser Konstıitution zukommt.

sind dıeIm I1I. Teıl, dem Hauptteıil des Werkes (L, 195—629 ÜL: L 7 —
Hauptthemen der Konstitution behandelt. Dıieser Teıl ist 1m Anschluß die

Kapitel der Konstitution ın ‚  X Abschnitte eingeteilt. Thema des Abschnitts ıst‘!
Das Myster1ium der Kırche Dabe1 ISt 1mM einzelnen ausgeführt: Das Mysterium
Kirche 1mM Lichte der Schrift Dıiıe Heıilıgste Dreifaltigkeit und die Kirche Dıe
Kırche un: die Armut Im Abschnıitt geht ])as Volk Gottes, wobeı

Priestertum Christı und das V.eI-VOTLT allem die Teilnahme aller Gläubigen
nichtkatholıschen Christen und Heiden Zufr Kircheschiedene Verhältnis der uden,

herausgestellt sind Im 3. Abschnitt ( 7 — wırd die hierarchische Struktur
der Kırche aufgezeıgt. Hıertür wurden esonders viele Einzelthemen bearbeıtet.
Dabe1 esteht der Episkopat 1mM Mittelpunkt: Die Bischofsweihe als Sakrament
Dıe bischöfliche Kollegialıität: iblisch, patrıst1s und in theologischer Entfaltung —
Das dreifache AÄAmt des Bischofts. Eın Thema 1St den Priestern „zweıten Grades“

Der 4. Abschnitt gilt den Laıien in wrgewıdmet; Wwel andeln vom Diakonat.
christlichen Laıen Dıie Laıen undKırche: Die typologische Definition des

„CONsecrat1o mundı“ Der 5. Abschnitt bringt we1l eıträge ber dıe all-
gemeıne Berufung ZUrr Heıligkeit; der Abschnitt dre1ı über dı Ordensleute in der
Kırche; der 7. Abschnitt eınen ber dıe eschatologische Kırche der
schnitt wel ber Marıa 1m Geheimmnıis Christı un der Kırche

Der IL. Teil bietet Untersuchungen ZuUrr Konstitutio ökumenischem Ge-
listen für kumenische Fragen zußernsichtspunkt. Außer einem katholischen Spezıa

chen Konstitution ber dıe Kırsich fünf niıchtkatholische Theologen 2A0 dogmatıs
Dıie Konstitution von kat O-ın ökumenischer Sıcht Die Einzelthemen dieses Teıls

lisch-öS5kumenischem Standpunkt Gedanken eınes Orthodoxen ZUE Konstitution
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Besprechungen
Dıe Konstitution VO anglikanischen Standpunkt A4US gesehen Die Konstitution
„De Ecclesia“ 1n evangelisch-lutherischer Sıicht Gedanken eınes retormıierten
Theologen Z Constituti10 dogmatıca „De Ecclesia“ Dıiıe Lehre von der Kırche
auf dem 7 weıten Vatikanıschen Konzıil 1n alt-katholischer Sıcht.

Schlußwort, alphabetisches Verzeichnis der Mitarbeiter und Sachregister chließen
das erk ab

Es kannn hıer N:  cht 1n eıner austührlichen Stellungnahme auf alle Einzelthemen
eingegangen werden; CS oll genugen, allgemeıne Züge hervorzuheben und auf
Einzelpunkte hinzuweiısen. Allgemeın 1St N, dafß der Geist des Vatıcanum I1
in allen Beiträgen WCNN auch 1ın verschiedener Weıse gegenwärt1g ISt. Unter
den Einzelbeiträgen S1IN! ausgesprochen bıblische und patristische Untersuchungen,
außerdem einfachhın Explikationen einzelner Artikel der Konstitution der auch
Darstellungen mehr spekulatıver Art Viele Beiträge bringen Neues; 1n
einzelnen 1St tast 1Ur schon Bekanntes zusammengefaÄit; einzelne Ausführungen
sind problematisch.

Zum Teıl oll hıer 1U erwähnt werden, dafß als Grunddimensionen des-
wartıgen Selbstverständnisses der Kırche gut herausgestellt sınd: Die qQristozentrische
Dimensıon (B 168 S Dıe pneumatische Dıimension 4 169—172); Dıie sakramentale
Dimensıon (9 72—177); Die endzeıtliche Dıimension (T 077 10} Dıiese letztgenannte
1St ber kurz ausgeführt. Wenn 1n diesem Beıitrag SESAST iSt, daß die Kıiırche
erklärt, „dafß s1e WAar 1mM Grunde, „ın nuce‘, den SanNzen Kern gyeoffenbarten
Wahrheıit besitzt, daß ber ıcht wenıge Aspekte dieser Wahrheit außerhal ıhrer
celbst mIit größerer Intensität verwirklicht werden können“ (1, 180), dann muß
dieses „außerhalb ıhrer selbst“ richtig verstanden werden. Es ware  AA wohl besser, ıne
solche Formulierung meıden, da Ja dıese Wahrheiten ıcht „außerhalb“ der
Kirche verwirklicht sınd, sondern ın ihr, die über ıhre eigenen Mauern hinausreicht.
Der Literaturhinweıiıs 184 Anm. 75 heißt "ThZ (statt

Im I1 Teil zeıgt der Beıtrag „Dıie Heıiligste Dreifaltigkeit un: die Kırche“
M. Philipon @, P:) ZuLt auf, WwW1e die Lehre VO  } der Heıiligsten Dreifaltigkeit die

dogmatische Konstitution ber die Kırche durchzieht. Sehr aufschlufßreich
sind die Beiträge „Dıie Kirche als Sakrament des Heils“ Smulders J.) un „Dıie
Sünde 1n der Kırche“ Rahner J.) In dem Jetztgenannten WIr:! Zuerst das
Problem umschrieben;: dann siınd die Gründe tür die Zurückhaltung der Kirchen-
konstitution 1n dieser Frage SCNANNT; anschließend sınd die WenNnn auch spärlich 1n
ıhr enthaltenen Aussagen erklärt, und schließlich 1St die Lehre VO der Kırche als
der „indefectibiliter sancta“ kurz dargestellt. Dıieser Beıtrag geht ber die expliziıten
Aussagen der Kirchenkonstitution hinaus, o1Dt ber iıne ZULEC Weiterführung.
Eıne wertvolle Darstellung der paulinischen Lehre VO  3 den geistlichen Gnaden-
gaben 1St VO  $ Schürmann. Er stellt deutlich heraus, da{fß es bei Paulus keın SCHEe-
weder -oder“ VO  - AÄAmt und Charısma 91Dt, sondern da{ß beide zusammengehören.
In „  aV bischöfliche Kollegialıtät und ihre bibliıschen Grundlagen“ zeıgt St Lyonnet

überzeugend, da{fß nach dem uch nach Paulus, das Kollegium der Apostel
Träger der Gewalt 1St. Lecuyer S hat 1n seinem Beitrag „Das dreifache
Amt des Bischofs“ erfreulicherweise darauf hingewıiesen, dafß dieses dreifache Amt
„1N Wırklichkeit zutiefst eın einzıges“ ist: ” o1bt 1L1LUI eine, S$acräa‘; ıne
einzıge heilige Gewalt, die durch dıe Bischofsweihe in Fülle verliehen wird, selbst
wWwenn INan verschiedene Bereiche iıhrer Ausübung etrachten kann  « ( 187) Auf

180 hätte der ert darauf hinweisen können, da{ß die Dokumente, nach denen
Priester die Gewalt erhielten, die Priesterweihe spenden, auch ın den
Auflagen be1 Denzinger finden sınd, nämlich: 1145 E, 1290 1435 In
dem Beitrag „Die Beziehungen zwischen den Laijen und der Hierarchie“ macht der
Verf.,, Marıo (GJ0ZZiNt, Dozent für Geschichte und Philosophie 1n Florenz, selbst
Laie, gyute Bemerkungen über die Verbesserung dieser Beziehungen 1M Geıiste des
Vaticanum ITI Er weıst auf institutionelle Erneuerungen 1m Rahmen der Diıözesen
und Pftarreien hin; nach seiner Meınung könnte die Verwaltung der kirchlichen
Güter VO  3 Laıien besorgt werden; aulserdem ollten bei der Ernennung der Bischöfe
und Priester die Gläubigen berücksichtigt werden, womıiıt ber nıcht verlangt,„daß die Laien sıch der Ernennung der Bischöte und Pfarrer beteiligen,die ın der weltlichen Gesellschaft heuzutage angewendeten Verfahren, die demo-
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Besprechungen
kratischen Formen und Strukturen 1n der Kirche übernehmen“ (d1:545) Am
Schlufß geht aut die rage der Neuverteilung der Gewalten e1in.

Im ILL Teil WIFr: 1n allen Beıträgen Z.U) Ausdruck gebracht, da{fß die dog-
matische Konstitution ber die Kirche ökumenis 1St, auch WE die einzelnen
nichtkatholischen Vertasser klar herausstellen, dafß s1e der Konstitution nıcht voll
zustiımmen können. „Die yrößten Entscheidungen des Konzıils tragen den Stempel
des ökumenischen eistes“ (Bernard Lambert P! 1L, 495) „Dıie dogmatische
Konstitution ‚Lumen gentium‘ bedeutet eıne vertiefte Stellung des ekklesiologischen
Problems un zugleıch ıne Lebenswahl durch die römisch-katholische Kirche Nun
mussen die - diesem 'Text verkündigten Prinzıpıien durch die gelebte Praxıs
verwirklicht werden; das kann der Ausgangspunkt tür eine erweıterte Erfahrung
der katholischen Kırche sein“ (Archimandrıt Andreas Scriıma, IL, 524) „Bewun-

Anglikaners auf diederung un Dankbarkeıt mussen die Reaktion des
Konstitution ‚Lumen gentium‘ weitgehend kennzeichnen Obwohl nıcht-römische
Christen s1e natürlich kritischer betrachten, 1St s1e doch eın Dokument, welches 1e1
Stoft $r Überlegungen enthält, viel Material;, 1n dessen ıcht Ss1€e eingehend ıhre
eigenen Stellungen überprüfen collten Wenn iıhre Dankbarkeıt dennoch mMi1t Ent-
täuschung gyemischt iSt, ann 1NULr w e1 die Konstitution des demütıgen und
wahrhaft ökumenischen Geıistes, von dem s1e durchdrungen 1St, iınfolge des
und beschränkten Kirchenbegriffes, mı1ıt dem sS1e operıert, wohl viel VO  3 ıhrem Wert

1eeinbüßt“ (John Norman Davidson Kelly, i9)  9 534 08 „Wenn IMNa  e}

Konstitution ‚De Ecclesia‘ 1mM SanNzZCH überblickt, mu{ I1all zunächst S;  N, dafß
Ss1e eınen dogmatıischen Aufriß 1ın bezug autf die Kırche darstellt, VO  - dem Aaus sıch
ıne weıtere Verständigung 7zwıschen den getreNNtEN Christen ergeben kann
(HZeter. Meinhold, IL, 8 „Im Sanzech möchte ıch das Erscheinen der Constitutio

len verbleibenden Difterenzen doch als einen großen öku-‚Lumen gentium‘ be1
menischen Fortschritt VO'  3 noch ıcht abzuseheder Tragweıte begrüßen. Der dadurch
eröffnete der in eCUu«C Bahnen gelenkte ökumenische Dialog dürfte wohl einem
‚nach VOTN gerichteten Okumen1ısmus‘ Auttrieb geben (Heinrich ÖÜtt, 11, 567 1

„ Wärd dıe Ekklesiologie des Kl Vatıcanums 1mM Festhalten Dogma VO  z 1870
be1 allen posıtıven Ansätzen und Akzenten den Weg ZUL FEinheıiıt erleichtern
können?“ (Werner Küppers, 1L, 585)

Wer sıch MmMIt der dogmatischen Konstitution De Ecclesia beschäftigt, dem stellt
sıch die rage nach ıhrer theologischen Verbindlichkeit. In dem vorliegenden Werk
1St diese Frage aufgegriffe un eiıne ntwort versucht. Umberto Bettiz C1I-

kliärt in seınem Beıitrag 59Der theologische Verbindlichkeitsgrad der Konstitution“
keine Definition 1n der SganzCch Konstitution gebe,(1, 186—194), da{fß WAar

ber dıe Kapitel der Konstitutıon denselben Wert WwW1e€e die Kapitel un Lehrent-
insbesondere des Triden-scheidungen der anderen ökumenischen Konzilien hätten,

tinums und Vatıcanum L.a, ıhnen mu{fß noch größere Beachtung SCchenkt
werden“ (L, 189) Der Verf Sagt, „a die N: 1 der Konstitution enthaltene
Lehre nıcht einfachhın eın Kondensat theologischer Lehrmeinungen ist, sondern 1n
bestimmten Punkten die Überwindung bıs dahın noch kontroverser Fragen Uı

Form VO  - sicheren Lehrnormen,stellt; S1e bedeutet dıie autoritatıve Entscheidung 1n
denen nıcht gezweıfelt werden dart“ ( 190) Seine Schlußfolgerung 99-  1€ ın

Konstitution dargelegte Lehre 1St 1m SaNnzCIl SCSChen unwiderruflich. Ihre innere
Gültigkeıt überwindet die außeren Modalitäten ıhres Ausdrucks Dıie wesentlichen

Aus denen s1€e sich ZUsaAamMEeENSETZL, haben, obschon S1e der Reife bedürfen,Elemente, Gründen bıldet die Lehre des 1I. Va-
VO':  = Anfang Ewigkeitswert. Aus 1es

die der anderen ökumenischen Konzilıentikaniıschen Konzils VO:  - der Kirche w1e
unverrückbar einen Teil des katholischen Glaubens. S1e alle Titel, 1n as

Glaubensbekenntnis eingefügt werden, 1n Erganzung Vervollständigung der
iınsbesondere VO: Konzi VO  - TIrıent und VO Vatıkanıschen Konzil VOIL-

escI Ausführung 1St richt1g, daß S1
geLrag NCN Lehre“ (L, 193 F5 Be1 dı

Kıirche keine Definiıtionen als feierlicheder dogmatischen Konstitution über die
scheint die KonstitutionLehrentscheidungen der Kirche andelt. Aber der Vert.

als aufgrund der Autorität des Konzils och hoch qualifizieren,
s1e praktisch als ogma versteht, wobe1ı hne Z weıfel gelten Jäßt, WIC

einer Anmerkung ausdrücklich Sagt, da{fß nıcht wenıge unkte VO: Konz ı bewu
klar hervorgehe (Anm. 15,offengelassen wurden, w1ıe Aaus Art un uch Art. 31
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I’ 190  }  &\ Joseph Ratzınger gyeht 1mM Zusammenhang der Darstellung der bıschöt-
lichen Kollegialıtät auf die rage der theologischen Qualifikation eın ,  __
Fur ıh:; 1st dıe dogmatısche Konstitution ber die Kırche „eın 1n Jahren yewachsenes
Dokument intensıvsten Selbstausdrucks des gegenwärtıigen Glaubensbewußtseins der
gyanzch Konzıil versammelten katholischen Kırche, die diesen ext als
Bekenntnis ıhres Glaubens, als Verkündigung die Welt VO heute 'lll'ld als Basıs
ıhrer geistlıchen Erneuerung tormuliert hat, die nıcht aut schwankenden Füfßen
stehen darf. Das bedeutet nıcht, da{fß der ext eLwa2 1n den Einzelheiten seiner
Formulierung un Gedankenführungen der Sal seiıner Schrift- un: Väterzıiıtationen
irreformabel sel1. ber bedeutet, daß 1m Gesamt der lehramtlichen Texte der
NneUeEICNHN Zeıt dieser Konstitution ıne vorrangıge Bedeutung als eıner Art VO  5
Interpretationsmitte zukommt“ (4L:70)) Y wves M.-J. Congar kommt 1im
Schlufßwort auf diese Frage sprechen. Er stellt fest, da iNa  - kaum versteht,das Konzıil 1n der Lehre des Episkopats kein endgültiges Urteıl abgegebenhat Er tährt dann fort: „Über viele andere Punkte, die in der Konstitution berührt
und 1mM vorliegenden Band untersucht werden, o1bt das Konzil ediglich autf
fejerliıche Weıse eine allgemeine Lehre Wenn INa  n s 9 würde INa  - N,da{fß durch eınen einstımmıgen Akt des außerordentlichen Lehramtes die gewÖhn-ıche Lehre des ordentlichen un unıversalen Lehramtes verkündigt. Das entsprichtnıcht eigentlıch eıner ‚Definition‘; genugt jedoch, damıt die verkündigte Lehre
verpflichtet, weıl CS eben Jene Lehre darstellt, ber die das katholische Lehramt sıch
ein1g 1ISt (IL; 591) Wenn in  - diese Erklärungen überdenkt un: die Konstitution
1n ıhrer Eıgenart nımmt, kommt INa  5 Z Überzeugung, daß 1n ıhr War
keine feierliche Definition ausgesprochen wurde, daß ber doch ıne doktrinäre
Weiterführung der kırchlichen Lehre VOTr allem 1m Anschlufß das Vatı-
canum 1 gegeben ISt. Die Konstitution kann ber ohl nıcht als „Teıl
des katholischen Glaubens“ ( 194) bezeichnet werden. Sıe hat in iıhren Einzelaus-

wohl unterschiedliche Verbindlichkeit. So wırd 6S eine 1n nächster eıt
leistende Aufgabe der Theologie se1n, 1n den einzelnen Artiıkeln der Konstitution
Aussageinhalt un Aussageweilse N: voneınander abzuheben un! den Aussage-inhalt Aaus dem Kontext, 1N dem 1U  = steht, un aUuUs$s seinem Werden 1n seiner
theologischen Verbindlichkeit erhellen

Es seı1en noch einıge Bemerkungen erlaubt. Die Inıtiatıve diesem ammelwerk
wurde während des Konzıls ergriffen und viele Beıträge wurden VOr Abschluß des
Konzıils tfertiggestellt. Das hat den Vorteıl, da{fß viele Mitarbeiter ihren Beıtrag AUSs
der unmittelbaren Arbeit der Konstıitution un dem Erleben des Werdens dieser
Form der Konstitution heraus geschrieben haben Damıt 1St ber auch der Nachteil
verbunden, der eım Studium der einzelnen Beiträge mehr der wenıger spürbarwır  9 daß die Verfasser keinen genügenden Abstand VO': Konzil hatten und da{fßmanche iıhren Beitrag wohl Zeitdruck schrieben) Das 1er vorliegende Werkbringt eine Sıcht un Stellungnahme Z dogmatischen Konstitution ber die Kırche
aus der Zeıt des Konzils elbst, 1St ber erst nach seinem Abschlufß erschienen. S0ist relatıv häufig VO Schema XT die ede als einem Schema, das iın Zukunft
CYST seiıne Geltung erlangen wırd (ds 182, 474, 493; M 215 292; 596), währenddıeses Schema XII schon lange ZUFE Pastoralkonstitution „Gaudium e spes”“ DC=worden 1st. Das gebotene Sachregister könnte umtassender se1n, auch Wenn
INnan die Vorbemerkung, daß die Sachgebiete Aaus den Kapitelüberschriften un demAufbau leicht finden seıen, voll gelten aflßt Eın Index der austührlich be-handelten Artikel der Onstıtution ware eıne oroße Hılfe:;: ebenso eın Index derausführlich behandelten tellen der Heılıgen Schrift. Solche Indices hätten ‚War 1e]Arbeit erfordert, den Wert des Werkes ber ehoben
suchun

urch diese Bemerkungen oll die Bedeutung VOrTr allem vieler Einzelunter-
SCn dieses Werkes nıcht gemindert werden. Das 1er vorliegende Werk 1Sttür a]le, welche sıch mıt der dogmatischen Konstitution ber die Kırche „Lumengentiu auseinandersetzen wollen, von großem Wert.

Lachenschmid, Sa
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